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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Helmstedter Regionalmanagement - HRM 
DRUCKSACHE 

Az.: 

HRM 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

12.03.2019 
40 2019 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Betriebsausschuss HRM 04.04.2019      

                  

 Kreisausschuss 05.04.2019      

 Kreistag 05.06.2019      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich  20 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

HRM2       BL-HRM                                    
gez. 
Finke 

      gez.  
Goebel 

                              gez.  
Radeck 

(Handzeichen) 

 
Betreff: 
 

Beschluss über die erste Eröffnungsbilanz 2017 des Eigenbetriebes Helmstedter 
Regionalmanagement - HRM 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die erste Eröffnungsbilanz 2017 des Eigenbetriebes Helmstedter Regionalmanagement 
– HRM wird gemäß Anlage 1 dieser Vorlage beschlossen. 
 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 40 2019 
 

  
 

- 2 -

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Am 07.06.2017 hat der Kreistag die Gründung des Eigenbetriebs Helmstedter Regional-
management – HRM zum 09.06.2017 beschlossen.  
 5 
Der Eigenbetrieb Helmstedter Regionalmanagement – HRM ist ein Eigenbetrieb im Sinne 
des Eigenbetriebsgesetzes und Sondervermögen des Landkreises Helmstedt ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Eigenbetriebsver-
ordnung (EigBVO), das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und 
die Betriebssatzung des Eigenbetriebs.  10 
 
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Helmstedter Regi-
onalmanagement – HRM erfolgt nach den Vorschriften des NKR/Doppik.  
 
Da es sich um eine Neugründung handelt, muss eine Eröffnungsbilanz aufgestellt und 15 
durch den Kreistag beschlossen werden. 
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eröffnungsbilanz 2017 des Eigenbetriebes Helm-
stedter Regionalmanagement - HRM wurde am 20.02.2019 durch den Betriebsleiter 
Herrn Dr. Alexander Goebel bestätigt.  20 
 
Die Eröffnungsbilanz wurde am 25.02.2019 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.  
 
Die Eröffnungsbilanz, der Prüfungsbericht und die Stellungnahme des Landrates zum 
Schlussbericht sind als Anlagen beigefügt. 25 
 
 









 

 

 

LANDKREIS HELMSTEDT 

DER LANDRAT  

  

 
     
      
      
      

38350 Helmstedt, den 14.03.2019 
Südertor 6 

  (Vermittlung) 05351/1210 
 (Telefax) 05351/121 - 1600 
 (Durchwahl) 05351/121 - 1200 
E-Mail: landratsbuero@landkreis-helm-

stedt.de 

 

Stellungnahme 

gem. § 129 NKomVG zum 

Schlussbericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz 2017  

des Eigenbetriebes Helmstedter Regionalmanagement – HRM 

zum 09.06.2017 

 
 

Zu den Feststellungen im Schlussbericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz 2017 
nehme ich wie folgt Stellung:  
 
Zu Nr. 6.1 
Die Forderungsübersicht wurde nicht erstellt, da diese lediglich aus der ausstehenden 
Stammeinlage des Landkreises bestand.  
 
 
Zu Nr. 7.3 
Eine Rückstellung wurde nicht gebildet, da zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung 
der Betrieb des Helmstedter Regionalmanagements – HRM noch nicht aufgenommen wor-
den war.  
 
 
 
 
 
 
(Radeck) 
Landrat 

 




























